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Entwurf eines neuen LEP-Grundsatzes zur Unterstützung der regionalplanerischen Flächenvorsorge 
für die Energiewende und den Netzausbau und damit auch für die Standortfindung für einen 
Konverter in der Region Neuss (Stand 5. März 2018) 

 

8.2-7 Grundsatz Energiewende und Netzausbau 

Die Regionalpläne sollen den Erfordernissen der Energiewende und des dazu erforderlichen Ausbaus 
der Energienetze Rechnung tragen und die raumordnerische Durchführbarkeit der benötigten 
Leitungsvorhaben einschließlich der für ihren Betrieb notwendigen Anlagen fördern. 

 

Erläuterung zu 8.2-7 Energiewende und Netzausbau 

Die bundesweite Energiewende erfordert u.a. die Optimierung und den Ausbau der 
Übertragungsnetze zur Einbindung von Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen sowie zur 
Vermeidung struktureller Engpässe im Übertragungsnetz. Die zukunftssichere Gestaltung der 
Stromnetze ist dabei für das Energieland Nordrhein-Westfalen von größter Bedeutung. Hierfür sind 
neben der Anpassung bestehender sowie dem Bau neuer Höchstspannungsleitungen weitere 
Vorhaben, wie z. B. Stromumrichter-Anlagen (Konverter) erforderlich. Dem ist bei der Erarbeitung 
von Regionalplänen und Regionalplanänderungen Rechnung zu tragen. Aufgrund der vielfältigen 
Nutzungsansprüche an den Raum in NRW ist in diesem Kontext für eine zügige Umsetzung der 
Energiewende eine verstärkte Abstimmung der betroffenen Regional- und Fachplanungsträger zur 
Förderung der raumordnerischen Durchführbarkeit notwendig. 


